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1. Einleitung:

1. 1 Beschreibung des Vorhabens:

Die Konsenswerberin beabsichtigt in der Gemeinde Scharndorf den Windpark Scharndorf

V mit insgesamt 4 Windenergieanlagen (WEA) folgender Type zu errichten und zu betrei-

ben:

• 4 WEA der Type Vestas V162-7. 2 MW mit einer Engpassleistung von jeweils 7,2 MW,

einem Rotordurchmesser von 162 m und einer Nabenhöhe von 119m (+ 3 m Funda-

mentüberhöhung).

Die Gesamtengpassleistung des Vorhabens beträgt demnach 28,8 MW.

Die Netzableitung ausgehend vom Windpark erfolgt mittels zwei 30 kV-Erdkabeltrassen

hin zu den definierten Ubergabepunkten an das Verteilnetz im Umspannwerk (UW)

Sarasdorf. Die Eigentums- und elektrische Vorhabensgrenze sind mit den windparkseiti-

gen Kabelendverschlüssen im UW definiert.

Teil des Vorhabens sind:

• Die Errichtung sowie der Betrieb der gegenständlichen WEA

• die Errichtung von Kabelleitungen zwischen den Windenergieanlagen sowie zum

Umspannwerk (UW)

• die Errichtung bzw. Ertüchtigung der Zuwegung für den Antransport der Anlagenteile

• die Errichtung von Kranstellflächen für den Aufbau der WEA sowie weitere Infrastruk-

tureinrichtungen und Lagerflächen in der Bauphase (z. B. Logistikfläche,

Baustelleneinrichtungsfläche, Baucontainer, etc.)

die Durchführung von vorhabensbedingten Rodungen

• die Errichtung diverser Nebenanlagen (Betriebsstation mit SCADA-Anlage, sowie die

Errichtung von Kompensationsanlagen, Kompaktstationen und Eiswarnleuchten)

die Umsetzung von ökologischen Maßnahmen „für die naturschutzfachliche Bewer-

tung relevante Vorhabensbestandteile",

• die Umsetzung der in der UVE vorgeschlagenen Maßnahmen. Diese werden von der

Konsenswerberin in das Vorhaben mitaufgenommen.

Teile der externen Netzableitung bzw. Teile der Zuwegung sowie für das Vorhaben not-

wendige Rodungen befinden sich in den Gemeinden Göttlesbrunn-Arbesthal, Höflein,

Trautmannsdorf an der Leitha, Brück an der Leitha, Petronell-Carnuntum sowie Rohrau.
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Die Anlagenteile werden über die Autobahn A4 bis zur Abfahrt Bruck/Leitha-Ost und

weiter über die B211 und den „Alten Heinburgerweg" antransportiert. Die Zuwegung

erfolgt ab dem übergeordneten Straßennetz über bestehende Verkehrswege (Gemein-

destraßen und Güterwege). Sämtliche übergeordnete Straßen vor der Vorhabensgrenze

sind nicht Teil des Vorhabens.
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Abbildung: Ubersichtslageplan
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1.2 Rechtliche Grundlagen:

§3 Abs. 3 UVP-G 2000 gibt Folgendes vor:

... (3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind die

nach den bundes- oder landesrechtlichen Verhaltungsvorschriften, auch soweit sie im

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung des Vor-

habens erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) in

einem konzentrierten Verfahren mit anzuwenden (konzentriertes Genehmigungsverfah-

ren).

Aus materieller (inhaltlicher) Sicht sind gemäß § 12a UVP-G 2000 bei der Erstellung der

Zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen die Anforderungen des § 17

Abs. 2 und 5 des UVP-G 2000 zu berücksichtigen:

.... (2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen

ist, gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende Ge-

nehmigungsvoraussetzungen:

1. Emissionen von Schadstoffen, einschließlich der Treibhausgase Kohlenstoffdioxid

(C02), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N20), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe

(H-FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (P-FKW), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3), sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen,

2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei

jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige

dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden,

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen,

jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbe-

stand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77

Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen,

3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, soweit

of/es wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen.

.... (5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen,

insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter

Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes,
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schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen,

Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikatio-

nen nicht verhindert oder au fein erträgliches Maß vermindert werden können, ist der

Antrag abzuweisen. Bei Vorhaben der Energiewende darf eine Abweisung nicht aus-

schließlich aufgrund von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds erfolgen, wenn im

Rahmen der Energieraumplanung eine strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde.

Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante Interessen der Materiengesetze oder

des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten.

Dabei gelten Vorhaben der Energiewende als in hohem öffentlichen Interesse
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2. Unterlagenbeschreibung und verwendete Fachliteratur:

Für die fachliche Beurteilung des Vorhabens und zur Erstellung des gegenständlichen
Gutachtens wurden gemäß Schreiben vom 13. November 2025 die auch damit elektro-

nisch übermittelten Antragsunterlagen der Konsenswerberin einer Prüfung unterzogen

sowie die einschlägigen gesetzlichen und fachtechnischen Bestimmungen dafür herange-
zogen.

Insbesondere wurden die Vorhabensbeschreibung (Beilage B. 01. 00-02) samt Plandarstel-
lungen, die UVE-Zusammenfassung (Beil. Nr. D. 01. 01. 00-01) sowie die Fachbeiträge

Wasser, Boden und in Anspruch genommene Flächen (Beil. Nr. D. 03. 08. 00-00) sowie der
Geotechnische Berich zur Baugrunduntersuchung (Beil. Nr. C. 02. 01. 00-00) aber auch die

sonstigen und relevanten Projektinhalte samt den zugehörigen Plänen aus fachlicher Sicht
einer Prüfung unterzogen.

Es wird dabei sowohl auf die Errichtungs- als auch auf die Betriebsphase eingegangen,
auch allfällige Stör- und Zwischenfälle beim gegenständlichen Vorhaben werden berück-

sichtigt und die diesbezüglich vorgesehenen Maßnahmen beurteilt.

Nachstehende Projektinhalte und Themenbereiche wurden aus fachtechnischer Sicht

einer genauen Prüfung unterzogen:

Oberflächengewässer, Grundwasser, Abwasseranfall, Bautechnik, Gründungsmaßnah-
men, Arbeiten mit wassergefährdenden Stoffen, Abfallbeseitigung, Sicherheitshandbuch

etc. und dies sowohl für die Bau- und für die Betriebsphase.

Am 10. April 2024 wurde im Zuge der Vorprüfung der Antragsunterlagen aufVollständig-
keit ein Lokalaugenschein im Projektbereiches durchgeführt.

Weiters zur Verwendung gelangten unter Anderem der UVE-Leitfaden des Bundesminis-

teriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, überarbeitete Fassung 2019, sowie der NO
Atlas.

Ebenfalls verwendet wurde die 327. Verordnung des BM für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft über die Bewilligungsfreistellung für Gewässerquerungen
vom 11. 10.2002 samt dem diesbezüglichen Erlassvom 18. 01.2006.
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3. Fragenbereiche aus den Gutachtensgrundlagen:

Fragen zu Auswirkungen, Maßnahmen und Kontrolle des Vorhabens

Risikofaktor 1:

Gutachter: GH/W

Untersuchungsphase: E/B/Z

Art der Beeinflussung: Beeinträchtigung des Grundwassers durch Abwäs-

ser/Sickerwässer

Fragestellungen:

1. Wird das Grundwasser durch Abwässer/Sickerwässer, welche auf Grund des Vorha-

bens (inkl. allfälliger Abbauvorgänge von Altanlagen) anfallen, beeinträchtigt?

2. Werden besonders geschützte sowie wasserwirtschaftlich sensible Gebiete durch

Abwässer/Sickerwässer aus dem Vorhaben beeinträchtigt?

3. Werden bestehende/geplante Wasserversorgungsanlagen sowie sonstige Wasser-

rechte durch Abwässer/Sickerwässer aus dem Vorhaben beeinträchtigt?

4. Wie werden die erwarteten Beeinträchtigungen in Anbetracht der gegebenen Ausbrei-

tungsverhältnisse aus fachlicher Sicht bewertet?

5. Wie wird die Wirksamkeit der vom Projektwerber vorgesehenen Maßnahmen und

Vorkehrungen bewertet?

6. Werden Emissionen von Schadstoffen, welche durch das Vorhaben, inkl. allfälliger

Abbauvorgänge von Altanlagen (Entsorgung von Abfällen), auftreten, nach dem Stand

der Technik begrenzt?

7. Werden flüssige Immissionen möglichst gering gehalten bzw. Immissionen vermieden,

die das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte Dritter gefährden?

8. Welche zusätzlichen/anderen Maßnahmen werden vorgeschlagen?

9. Welcher wasserrechtliche Konsens samt Befristung wird vorgeschlagen?
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Befund:

Das gegenständliche Vorhaben umfasst die Errichtung von 4 Windenergieanlagen (WEA)
des Windparks ScharndorfV.
Weiters sind die dafür erforderlichen Verkabelungen und Zuwegungen sowie dererforder-
lichen Kranstellflächen (temporär und dauerhaft) und diverse Nebenanlagen vom
Vorhaben umfasst.

Die 4 Windenergieanlagen samt Kranstellflächen mit Zuwegungen und Verkabelungen
befinden sich im Gemeindegebiet von Scharndorf.
Von Verkabelungen und Zuwegungen sind weiters auch die Gemeinden Göttlesbrunn-
Arbesthal, Höflein, Trautmannsdorf an der Leitha, Brück an der Leitha, Petronell-
Carnuntum sowie Rohrau betroffen.

Die Standorte der WEA befinden sich in keinem wasserwirtschaftlich relevanten Schutz-

oder Schongebiet.

Für mögliche Betankungsvorgänge von Baufahrzeugen oder-maschinen oder unbedingt
erforderliche Wartungsarbeiten sind entsprechende Vorkehrungen gegen das Austreten
von Treibstoff, Ölen und Kühlflüssigkeit zu treffen (Olbindemittel in den Fahrzeugen bzw.
im Baustellenbereich) bzw. sind diese vorgesehen.

Wässergefährdende Stoffe wie Getriebe-, Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit etc. kommen bei
den Anlagen zum Einsatz. Entsprechende bauliche Gestaltung, Überwachungs-, Service-
und Reparaturanleitungen sowie der sorgsame Umgang mit diesen Stoffen sollen das
allfällige Austreten dieser Flüssigkeiten verhindern (sh. auch Projektbeilage C. 13. 02. 00-00
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).

Der ordnungsgemäße Betrieb der Windkraftanlagen verursacht keinen Abwasseranfall.

Während der Betriebsphase ist daher bei ordnungsgemäßem Betrieb mit keiner Beein-
trächtigung des Schutzgutes Wasser (Oberflächen- und Grundwasser) zu rechnen.

Es werden die einzelnen Themenbereiche und Fragen aus fachlicher Sicht, bezogen auf
die Bau- und die Betriebsphase, aber auch für Zwischenfälle/Unfälle, betrachtet.

Gutachten:

Die gegenständlichen Antrags-(Projekts-)unterlagen sind aus Sicht des Fachbereiches
Grundwasserhydrologie/Wasserbautechnik/Gewässerschutz für eine gutachterliche
Beurteilung und Bewertung der Umweltauswirkungen und Beantwortung der o. a. Fragen
(1. - 9. ) vollständig und ausreichend sowie entsprechen diese dem Stand der Technik.

Bauphase:

Die geordnete Erfassung und Entsorgung der Abwässer (Baustellen-WC und Waschwas-
ser) zieht keine qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers nach sich.

Die in den Antragsunterlagen beschriebene Errichtung der WEA hat keine negativen
Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser.
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Im Zuge der Voruntersuchungen wurden bei den geplanten Standorten bis in eine Tiefe
von 11, 0 m unter GOK keine Wasserzutritte festgestellt. Aufgrund der Bodenverhältnisse
kann das Eintreten von Schichtwässern in geringeren Tiefen jedoch nicht ausgeschlossen
werden.

Es ist davon auszugeben, dass kein relevanter Grundwasserköper vom Vorhaben betrof-
fen ist.

Durch die geplanten Gründungsmaßnahmen, als Flachgründung mit geringmächtigem
Bodenaustausch (SD V 01) bzw. mit tiefreichender Bodenverbesserung (SD V 02 und 03)
und als Tiefgründung mittels Pfählen (SD V 04) (eventuell auch Flachgründung mit tiefrei-
chender Bodenverbesserung), sind keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser
zu erwarten.

Jedenfalls haben die vorgesehenen Gründungsmaßnahmen keine nennenswerten Aus-
Wirkungen aufdesGrundwasser(sh. auch Baugrundgutachten, Projekt-Beilage
C.02.01.00-00).

Genaue Angaben für die erforderlichen Gründungsmaßnahmen für die WEA sind auch
den Projektbeilagen (Angaben der Hersteller) zu entnehmen und werden die genauen
geotechnischen und Grundwasserverhältnisse im Zuge der Errichtung verifiziert und
abschließend die Entscheidung für die jeweilige Gründungsmaßnahme getroffen.

Basierend auf den bisher festgestellten Grundwasserverhältnissen wird von keinen Was-
serhaltungsmaßnahmenausgegangen.

Sollten jedoch, infolge unerwarteter Grundwasser- oder auch Oberflächenwasserzutritte,
Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden sind diese entsprechend den nachste-
henden Auflagen umzusetzen.

Die Dimensionierung von Wasserhaltungsmaßnahmen hat (im Bedarfsfall) für eine Auf-
enthaltszeit von abgepumpten Wasser in Absetzbecken von mind. 30 Minuten zu erfolgen.

Die Standorte der 4 Windenergieanlagen befinden sich nicht innerhalb eines Hochwas-
serabflussbereiches.

Allenfalls erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen sind für die Dauer der Baumaßnah-
men an den Gründungen (Flachgründungen mit ev. Bodenaustausch etc. ) der WEA'n
erforderlich. Eine gesonderte Befristung aus wasserrechtlicher Sicht wird daher fachlich
als nicht erforderlich erachtet.

Wie der Projektbeilage D. 03. 08. 00-00 - Fachbeitrag Wasser, Boden und in Anspruch
genommene Flächen zu entnehmen ist, befinden sich innerhalb des abgegrenzten Unter-
suchungsgebietes Wasserrechte von Anlagen.

Diese Anlagen bzw. Wasserrechte befinden sich jeweils im Nahbereich von Kabeltrassen
und werden jedoch nicht unmittelbar berührt bzw. sind vom Vorhaben nicht unmittelbar
betroffen.

Es ist daher mit keinen unmittelbaren bzw. negativen Auswirkungen auf diese Rechte (sh.
auch oben erwähnten Fachbeitrag Beilage D03. 08.00-00) zu rechnen, wenn das Vorha-
ben projektgemäß und unter Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen und Vorgehens-
weise errichtet wird.
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Betriebsphase:

Arbeiten mit wassergefährdenden Stoffen erfolgen unter Einhaltung der sicherheits-
technischen und abfallrechtlichen Vorschriften und Vorgaben in den Sicherheits-

datenblättern für die jeweiligen Produkte bzw. gemäß Projektunterlagen.

Während der Betriebsphase ist daher, bei projekt- und vorschriftsgemäßem Betrieb, nicht
mit einer Beeinträchtigung des Schutzgutes Grundwasser zu rechnen.

Der ordnungsgemäße Betrieb der Windenergieanlagen verursacht bei Einhaltung der
entsprechenden Arbeitsanweisungen keinen Abwasseranfall und ist daher mit keiner
Beeinträchtigung des Grundwassers zu rechnen.

Eine Gefährdung bzw. nennenswerte quantitative sowie qualitative Beeinträchtigung des
Grundwassers ist durch den Betrieb derWindkraftanlagen bei Einhaltung der Sicherheits-
bestimmungen und der nachstehenden Auflagen nicht zu erwarten.

Aufla en:

1. Eine allenfalls erforderliche Bauwasserhaltung ist auf Grund der lokalen Gegeben-

heiten (Bodenkennwerte etc. ) entsprechend zu dimensionieren und während der
Bauarbeiten zu betreiben.

2. Das Volumen des/r Absetzbecken/s (oder auch Containermulden) ist auf eine zumin-

dest 30-minütige Absetzzeit des abgepumpten Wassers zu dimensionieren.

3. Das bei der Bauwasserhaltung anfallende, abgepumpte Wasser ist mechanisch in

Versickerungs-/Absetzbecken (bei Containern nachgeschaltetes Versickerungsbecken)
zu reinigen (Entfernung von mitgeführten absetzbaren Feststoffe) und durch Versicke-

rung wieder dem Grundwasserkörper zuzuführen.

4 Bei Betankungsvorgängen oder erforderlichen Wartungsarbeiten an Baufahrzeugen

und -maschinen sind zum Schutz gegen mögliches Austreten von Treibstoff bzw. Ölen

flüssigkeitsdichte Auffangwannen unterzustellen.

5. Zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen bei Unfällen bzw. Zwischenfällen
infolge Treibstoff-/Ölaustritt ist mind. 100 kg Ölbindemittel im Baustellenbereich vorzu-
halten.
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Risikofaktor 2:

Gutachter: GH

Untersuchungsphase: E/B

Art der Beeinflussung: Beeinträchtigung des Grundwassers durch Flächeninanspruch-

nähme

Fragestellungen:

1. Wird das Grundwasser durch Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben beeinträch-

tigt?

2. Werden besonders geschützte sowie wasserwirtschaftlich sensible Gebiete durch

Flächeninanspruchnahme aus dem Vorhaben beeinträchtigt?

3. Werden bestehende/geplante Wasserversorgungsanlagen sowie sonstige Wasser-

rechte durch Flächeninanspruchnahme aus dem Vorhaben beeinträchtigt?

4. Wie werden die erwarteten Beeinträchtigungen aus fachlicher Sicht bewertet?

5. Wie wird die Wirksamkeit der vom Projektwerber vorgesehenen Maßnahmen und

Vorkehrungen bewertet?

6. Entspricht das Projekt dem Stand der Technik und den anzuwendenden Gesetzen,

Normen, Richtlinien, etc.?

7. Wird das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte Dritter gefährdet?

8. Welche zusätzlichen/anderen Maßnahmen werden vorgeschlagen?

Befund:

Die gegenständlichen Antrags-(Projekts-)unterlagen sind aus fachlicher Sicht für eine
gutachterliche Beurteilung und Bewertung sowie die Beantwortung der o. a. Fragen (1. - 8.)
vollständig und ausreichend sowie entsprechen diese dem Stand der Technik und den
anzuwendenden Gesetzen, Normen etc.

Das gegenständliche Vorhaben umfasst die Errichtung von 4 WEA des Windparks
Scharndorf V samt der erforderlichen Verkabelungen und der Errichtung von Zuwegungen
temporären und permanenten Kranstellflächen sowie diverser Nebenanlagen.

Die dauerhafte projektierte Flächeninanspruchnahme für Fundamente, Montageflächen,
permanente Kranstellflächen sowie Wege (Neu- und Ausbau) beträgt rd. 3, 12 ha.

Die temporäre Flächeninanspruchnahme für Baubereich, Lagerflächen, Kransteltflächen,
Wege etc. beträgt rd. 7, 17 ha.
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Insgesamt erfolgt eine dauerhafte "zusätzliche Versiegelung" von rd. 3, 12 ha und zwar für
die Bereiche der Fundamente der Windenergieanlagen, die wiederum überschüttet wer-
den sowie Kranstellflächen und einen Wegeneubau.

Die im Bereich des Vorhabens liegenden Wasserrechte sind bei projektgemäßer Errich-
tung und Einhaltung der Maßnahmen infolge der Flächeninanspruchnahme nicht
unmittelbar betroffen. Ausgenommen davon sind allenfalls Querungen von Leitungen.

Wassergefährdende Stoffe wie Getriebe-, hlydrauliköl, Kühlflüssigkeit etc. kommen bei
den Anlagen zum Einsatz. Entsprechende bauliche Gestaltung, Uberwachungs-, Service-
und Reparaturanleitungen sowie der sorgsame Umgang mit diesen Stoffen sollen das
allfällige Austreten dieser Flüssigkeiten verhindern.

Gutachten:

Die Auswirkungen auf das Grundwasser werden durch die geplante permanente und
temporäre Flächeninanspruchnahme als gering bewertet.

Es werden keine besonders geschützten Gebiete, Wasserversorgungs- und Abwasserbe-
seitigungsanlagen unmittelbar vom Vorhaben beeinträchtigt.

Bestehende Wasserrechte werden von Vorhaben nicht beeinträchtigt.

Sonstige Wasserrechte sind nur indirekt, Z. B. durch Kabelverlegearbeiten und Wegebau-
ten und den damit verbundenen Querungen bzw. Baumaßnahmen betroffen.

Mit Auswirkungen auf diese Rechte und das Grundwasser, infolge der Kabelverlegearbei-
ten, ist nicht zu rechnen bzw. sind entsprechende Maßnahmen vorgesehen.

Eine gesonderte Befristung aus wasserrechtlicher Sicht wird daher fachlich als nicht
erforderlich erachtet.

Beeinträchtigungen des bzw. Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser werden
insgesamt als sehr gering bewertet.

Die dauerhafte bzw. permanente Flächeninanspruchnahme für die Fundamente und
Kranstellflächen sowie die Zuwegungen der 4 WEA des gegenständlichen Windparks ist
hinsichtlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser, infolge der "Versiegelung",
als gering zu bezeichnen und es ist davon auszugeben, dass anfallende Nieder-
schlagswässer im Normalfall versickern und nicht oberflächlich zum Abfluss gelangen.

Zusätzliche Auflagen sind aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.

Risikofaktor 3:

Gutachter: W

Untersuchungsphase: E/B/Z

Art der Beeinflussung: Beeinträchtigung von Oberflächengewässer durch Flächeninan-

spruchnahme
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Fragestellungen:

1. Werden Oberflächengewässer durch Flächeninanspruchnahme beeinflusst?

2. Werden durch das Vorhaben die Hochwasserabflussverhältnisse beeinflusst?

3. Befindet sich das Vorhaben in einem Gebiet mit potenziell signifikantem Hochwasser-

risiko?

4. Wie wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht bewertet?

5. Wie wird die Wirksamkeit der vom Projektwerber vorgesehenen Maßnahmen und

Vorkehrungen bewertet?

6. Entspricht das Projekt dem Stand der Technik und den anzuwendenden Gesetzen,

Normen, Richtlinien, etc.?

7. Werden das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte Dritter gefährdet?

8. Welche zusätzlichen/anderen Maßnahmen werden vorgeschlagen?

9. Welcher wasserrechtliche Konsens samt Befristung wird vorgeschlagen?

Befund:

Die gegenständlichen Antrags-(Projekts-)unterlagen sind aus fachlicher Sicht vollständig
und entsprechen dem Stand der Technik und beinhalten auch Angaben hinsichtlich der
Beurteilung der Hochwasserabflussverhältnisse.

Das gegenständliche Vorhaben umfasst die Errichtung von mehreren Gewässerquerun-
gen für die Errichtung von Verkabelungen mittels Bohrverfahren und mit mind. 1, 5 m
Überdeckung zur Gerinnesohle.

Weitere unmittelbare Baumaßnahmen an Gewässern erfolgen keine.

Gutachten:

Oberflächenwässer werden infolge einer Flächeninanspruchnahme des gegenständlichen
Vorhabens, mit Ausnahme der Errichtung von Gewässerquerungen für Verkabelungen,
nicht unmittelbar beeinflusst. Betroffen sind davon der Scharndorfer Ortsgraben, der
Graben von Pachfurth, Auweggraben & Bernreiserweggraben, Graben von Heidenberg
und der Göttlesbrunner Bach.

Gemäß Projekt und Daten aus dem NÖ-Atlas liegen die Anlagen nicht unmittelbar in
einem Hochwasserabflussbereich und werden auch Hochwasserabflussverhältnisse nicht

beeinflusst.
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Für die Errichtung der Verkabelungen sind Gewässerquerungen im Spülbohrverfahren
vorgesehen. Diese werden mit einem Mindestabstand von 1, 5 m zur Gerinnesohle errich-
tet. Die Abflussverhältnisse (Abflussleistung) der Gerinne und die Gerinne an sich werden
dadurch nicht beeinflusst.

Rechte Dritter werden aus fachlicher Sicht nicht gefährdet.

Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Oberflächengewässer werden als gering bewertet.

Ein gesonderter wasserrechtlicher Konsens bzw. eine Befristung, außer für die Dauer der
Baumaßnahmen (Wasserhaltung sh. Pkt. Risikofaktor 1), erscheint aus fachlicher Sicht
nicht erforderlich.

Der Normalbetrieb derWindkraftanlagen verursacht keinen Abwasseranfall. Arbeiten mit
wassergefährdenden Stoffen erfolgen unter Einhaltung der sicherheitstechnischen und
abfallrechtlichen Vorschriften sowie den Vorgaben in den Sicherheitsdatenblättern für die
jeweiligen Produkte.

Während der Betriebsphase ist daher, bei projekt- und vorschriftsgemäßem Betrieb, nicht
mit einer Beeinträchtigung des Schutzgutes Oberflächengewässer zu rechnen.

Eine Gefährdung bzw. nennenswerte quantitative sowie qualitative Beeinträchtigung der
Oberflächengewässer ist durch den Betrieb der Windkraftanlagen nicht zu erwarten.

Zusätzliche Auflagen sind aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.

Die dauerhafte bzw. permanente Flächeninanspruchnahme für die Fundamente und
Kranstellflächen sowie die Zuwegungen und Verkabelungen für die 4 WEA des gegen-
ständlichen Windparks ist hinsichtlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflächen-
gewässer als gering zu bezeichnen.

Zusammengefasst hat das gegenständliche Vorhaben aus Sicht des Fachbereiches
Grundwasserhydrologie/Wasserbautechnik/Gewässerschutz bei projektgemäßer Umset-
zung sowie unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht (WRG 1959, §31(1)) und
bei Einhaltung der Auflagen nur geringe Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. Ober-
flächengewässer.
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